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Dill

dahingestellt werden mus;. Tee Velvets in nicht belasten und ihre Person nicht in eine

dieser Materie ist eben nicht so leicht zn er-
'

Strafnntersnchnng hineinbringen wollen. Dies

bringen, indem die Patienten ihre Helfer Hzur Aufklärung. ill. iVI.

Vermjlctites.

Verblutung unter Zcnnciriterkiünllen. Es
ist nicht zu leugnen, das; durch die Samariter-
tätigkcit nngcmein viel Segensreiches geleistet
wird, die Begründung von Rcttnngsgescll-
schaftcn und Sanitütskolonnen, sowie die

Ausbildung von möglichst zahlreichen Personen
in der ersten Hülfelcistnng verdient daher
die Forderung aller an der öffentlichen Wohl-
fahrt Interessierten. Nur scheint es, als ob

in Samariterkreisen doch nvch nicht überall
die richtige Auffassung über die Grenzen der

freiwilligen Hülfstätigkeit herrscht, nicht über-
all scheint man zn wissen, das; der Samariter
nicht den Arzt ersehen, sondern diesem nur
vorarbeiten soll, namentlich sollten schwere

Verletzungen stets so rasch wie möglich den

Aerzten und Hospitälern zur Weiterbehandlung
überwiesen werden. Wie verhängnisvoll hier
ein Ileberschreiten der Befugnisse seitens der
Samariter werden kann, lehrt eindringlich
ein Zall, welchen Kreisarzt Dr. Zelle in
Muskan in der „Zeitschrist für Medizinal-
beamte" beschreibt. Ein Glasmacher wurde
nachts mit einem Messer in den linken Arm
gestochen. Ein zufällig anwesendes Mitglied
der SanitätSkvlvnne, das bereits über ein Jahr
ausgebildet war versucht die erste Hülfeleistnng,

indem eS sich bei einem in der Nähe wobncnden
Arzt Verbandmaterial beschafft. Ter Arzt, der

glaubte, das; es sich nicht um eine schwere

Verletzung handle, ordnete die Ilebcrführung
in daS nur einige Minuten entfernte Kranken-
Haus an. Diese unterblieb jedoch und der
Samariter versuchte zwei Stunden lang durch
improvisierte Knebeladerprcssen sowie durch
Ninschnürnng des Armes die Blutung zn
stillen. DaS gelang nicht, der Verletzte wurde
schliesslich doch ins Krankenhaus gebracht und
starb kurz nach der Einlieferung. Bei der
Sektion fand sich die Achselschlagader unverletzt,
die große Blutader der Achselhöhle jedoch

völlig dnrchtrcnnt. Ter Samariter hatte die

Blutung für eine Schlagadcrblntnng gehalten
und daS Glied mit großer Gewalt umschnürt.
Bei dem ungünstigen Sitz der Blutung hoch
oben in der Achselhöhle rutschte der Knebel
stets und diente nur dazu, den Abfluß des

VencnblnteS ans dem Arm in den Körper
unmöglich zu machen, ohne den Zufluß dcS

SchlagaderblnteS zu hindern. Wäre kein

Samariter zur Stelle gewesen, ein Arzt
rechtzeitig geholt worden, so wäre der Ver-
wnndete gerettet worden.

ìijàrbàe.
Tie verehrten tiefer erinnern sich gewiß noch der Kieler Marinetragbahre, die in

Nr. 7 des Jahrgangs lllv-ä einläßlich beschrieben wurde und die sich namentlich im alpinen
Nettungswesen gut bewährt hat.

Nachdem seit geraumer Zeit alle Anfragen beim frühern Lieferanten unbeantwortet geblieben
sind, haben nur durch die freundliche Vermittlung des Herrn Dr. von Tscharner in Glarns
die Adresse eines neuen Lieferanten dieser Bahre erhalten, die wir zuhanden der vielen Zrage-
steller hier folgen lassen. Sie lautete Zogolmnellörei lll. llcige, ?ntnàr: Otto kütll, tiisl.

Ein Nefcrat über die Oelegiortenversnnimlung llss Koten Kreuzes !n llu^ern, die

bei vorzüglicher Trganisativn des festgebenden Vereines eine» außerordentlich günstigen

Verlauf nahm, wird in der nächsten Nummer erscheinen.

Druck und Erpeditwm lBuwsscnschasts Buchdruckerei Bern <Neuenc>assc Ml).
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